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Zu artenschutzrechtliche Belange:  
Es ist korrekt, dass die Eiche von der Planung nicht unmittelbar betroffen 
ist. Sie soll auch möglichst erhalten werden. Da sich ihr Standort jedoch 
nicht innerhalb des Plangeltungsbereiches befindet, ist eine 
Erhaltungsfestsetzung im vorliegenden Plan nicht möglich. Bei den 
benachbarten Baumaßnahmen soll aber auf die vorhandene Eiche 
Rücksicht genommen werden, um einen langfristigen Erhalt des Baumes 
zu gewährleisten. 
 
Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wird folgender 
Hinweis in der Planzeichnung redaktionell ergänzt: Die Entfernung bzw. 
Rodung älterer Laubbäume ist im Rahmen der Baufeldräumung nur 
außerhalb der Vogelbrutzeit und der sommerlichen Aktivitätsphasen der 
Fledermäuse zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar eines 
Jahres zulässig. Die Bauphase muss vor der Brutzeit der Vögel 
begonnen werden, um eine Besiedelung z.B. durch den Star oder weitere 
Nischenbrüter vorzubeugen. Diese Bauzeitenbeschränkung kann durch 
eine vorherige Fachbegutachtung maximal 10 Tage vor Baubeginn 
aufgehoben werden, sofern in den Gehölzen weder besetzte Brutplätze 
europäischer Vogelarten noch besetzte Quartiere von Fledermausarten 
vorkommen. Sollten bei einer Kontrolle Tiere gefunden werden oder die 
zu entfernenden Bäume insbesondere Höhlen, Spalten, wiederkehrend 
genutzte Nester oder angestammte Schlafplätze aufweisen, ist deren 
Beseitigung nur nach ausdrücklicher Freigabe seitens der UNB des 
Kreises Steinfurt zulässig. Das Ergebnis dieser Begutachtung ist der 
UNB unmittelbar vorzulegen. 
 
Auf diese Weise können die Anforderungen des § 44 BNatSchG erfüllt 
werden. 
 
Die Ergebnisse der gutachterlichen Kontrolle des Kirchengebäudes 
wurden in der ASP nachträglich ergänzt und der Unteren 
Naturschutzbehörde übermittelt.  
 
Zu Denkmalschutz:  
Der Hinweis zu schützenden Kulturgütern wird zur Kenntnis genommen 
und die Begründung korrigiert.  
 
Änderungen der Planunterlagen sind nicht erforderlich. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorliegende Planung mit den 
Zielen und Grundsätzen des LEP NRW und des Regionalplanes 
Münsterland vereinbar ist.  
 
Die Begründung wird redaktionell im Hinblick auf die aufgeführten Ziele 
und Grundsätze zum Hochwasserschutz ergänzt.  
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Der nebenstehende Hinweis zu Bodendenkmälern wird in der Plan-
zeichnung redaktionell ergänzt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Bereich des Bebauungsplanes 
Versorgungsleitungen der Stadtwerke Lengerich vorhanden sind. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Beteiligung des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes bei der Bezirksregierung über die 
örtliche Ordnungsbehörde zu erfolgen hat. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Planbereich keine 
Höchstspannungsleitungen der Amprion GmbH verlaufen. 
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Die Hinweise zur Erreichbarkeit der Behälterstandplätze durch 
Müllfahrzeuge wird zur Kenntnis genommen.  
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Die Hinweise zur Schmutzwasserbehandlung, zur Wasserversorgung 
und zum Oberflächenwasser/-Gewässer sowie zum Umgang mit dem 
alten öffentlichen Regenwasser-kanal werden zur Kenntnis genommen.   
 
Die Hinweise zur Regenwasserbehandlung werden redaktionell in der 
Begründung ergänzt.  
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